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§/Artikel/Anlage 

§ 39 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2002 

Text 

Rücktritt des Wohnungseigentumsorganisators 

§ 39. Macht der Wohnungseigentumsorganisator seinen Rücktritt wegen Zahlungsverzugs mit Klage 
geltend und ist die Höhe der vom Wohnungseigentumsbewerber oder Wohnungseigentümer noch zu 
leistenden Zahlungen strittig, so ist darüber abgesondert zu verhandeln und mit Beschluss zu entscheiden. 
Zahlt der Wohnungseigentumsbewerber oder Wohnungseigentümer vor Schluss der dem erstinstanzlichen 
Urteil vorangehenden Verhandlung den geschuldeten Betrag, so ist die Klage abzuweisen; der 
Wohnungseigentumsbewerber oder Wohnungseigentümer hat jedoch dem Kläger die Kosten des 
Verfahrens zu ersetzen, soweit ihn ohne Zahlung eine Kostenersatzpflicht getroffen hätte. 


